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Amtliche Mitteilungen der 

 

Veröffentlichungsnummer: 72/2017                                                 Veröffentlicht am: 14.12.2017 

 
Zweite Änderung vom 1. November 2017 
 
Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang Psychologie mit dem 
Abschluss „Bachelor of Science (B.Sc.)“ der Philipps-Universität Marburg vom  
15. Dezember 2010 (Amt. Mit.: 07/2011) in der Fassung der ersten Änderung vom 
21. Oktober 2015 (Amt. Mit.: 71/2015) 

------------------------------ 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Psychologie der Philipps-Universität Marburg hat 
gemäß § 44 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) in der Fassung vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I Nr. 22/2009, S. 666), zuletzt geändert am 30. November 2015 
(GVBl. S. 510), am 1. November 2017 die folgende Änderung beschlossen: 
 
 
 
Artikel 1 

 
Anlage 6 wird wie folgt eingefügt: 

 
Anlage 6:  
Vorgaben zu Prüfungen im Multiple-Choice Verfahren („Antwort-Wahl-Prüfungen“) 
 
(1) Bei Prüfungen im Multiple-Choice Verfahren („Antwort-Wahl-Prüfungen“) sind 
Aufgaben derart gestaltet, dass mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, aus 
denen keine, eine oder mehrere richtige Antworten ausgewählt werden müssen. 
Prüfungen im Multiple-Choice Verfahren müssen durch die Prüfungsordnung als 
Prüfungsform ausdrücklich vorgesehen sein.  
 

(2) Prüfungen im Multiple-Choice Verfahren sind von zwei Prüfungsberechtigten 
vorzubereiten. Die Prüferinnen und Prüfer formulieren zweifelsfrei verständliche Fragen 
und legen die eindeutigen Antwortmöglichkeiten fest. Ferner erstellen sie das 
Bewertungsschema (siehe Abs. 3). Die Festlegungen der Sätze 2 und 3 sind schriftlich 
vor der Prüfung zu hinterlegen. 
 

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Prüfungsteilnehmerin bzw. der 
Prüfungsteilnehmer mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsfragen korrekt 
beantwortet hat (absolute Bestehensgrenze). Hat die Prüfungsteilnehmerin bzw. der 
Prüfungsteilnehmer die absolute Bestehensgrenze nicht erreicht, so ist die 
Prüfungsleistung ebenfalls bestanden, wenn die Zahl der von der Prüfungsteilnehmerin 
bzw. des Prüfungsteilnehmers korrekt beantworteten Fragen um nicht mehr als 20 % die 
durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer unterschreitet (relative Bestehensgrenze). 
  
(4) Für eine fehlerhaft gelöste Prüfungsaufgabe dürfen keine Punkte abgezogen 
werden, die durch eine korrekt beantwortete Prüfungsaufgabe erreicht worden sind 
(keine Maluspunkteverrechnung).  
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(5) Nicht geeignete Prüfungsaufgaben sind von der Bewertung auszunehmen. 
 

(6) Wird eine Prüfung nur zu einem Teil nach dem Multiple-Choice Verfahren 
durchgeführt, sind für die einzelnen Teile Notenpunkte und Gewichtungen zu vergeben. 
Für den Teil nach dem Multiple-Choice Verfahren gelten die vorstehenden 
Ausführungen entsprechend. Die Gesamtnote ergibt sich als gewichteter 
Durchschnittswert der Prüfungsteile. 
 
Artikel 2 

Die zweite Änderungssatzung vom 1. November 2017 gilt ab In-Krafttreten für alle Studierenden, 
die im Bachelorstudiengang Psychologie nach der Prüfungsordnung vom 15. Dezember 2010 
(Amt. Mit.: 07/2011) oder nach der Prüfungsordnung vom 15. Dezember 2010 (Amt. Mit.: 
07/2011) in der Fassung der ersten Änderung vom 21. Oktober 2015 (Nr. 71/2015) studieren. 

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen                
der Philipps-Universität Marburg in Kraft. 

 
 
 

Marburg, den 14.12.2017 

gez. 

Prof. Dr. Malte Schwinger 
Studiendekan 

 des Fachbereichs Psychologie 
der Philipps-Universität Marburg 

 
 
 

 
In Kraft getreten am: 15.12.2017 

 


